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Amt der Tiroler Lhndesregierung 

Präs.Abt. Ir - 1226/54 

An das 
Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 

Stubenring 1 

1010 Wi e n 
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A-6010 Innsbruck. am ... }.�.:.".9.�.�.<?�.�.� .. ).�.�.9. ...... . 
. 15 1 TeL: 05222/508. Durchwohl Kloppe .... , _ ...................... .. 

Sachbearbeiter. .. .... p �.� .... �.�.�.<;-.h.� .... " ................ . 
BItte In der Antwort die 
GeschGftszahi dieses 
Schreibens anfUhren. 

I ;'elr.i�:�_�Z����t· 
Datum: 25. OKT.1989 

. 2 5. Okt. \989 t Verteil�
. 

__ ..:.=::..::===="=t:-�=:J 

Betreff: Entwurf einer 16. Novelle zum GSVG; 
Stellungnahme 

Zu Zahl 20 . 6 19/2-2/89 vom 28. September 1989 

Zum übersandten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz geändert wird ( 16. 

Novelle zum Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz), wird 

folgende Stellungnahme abgegeben: 

A. Allgemeines: 

Hinsichtlich der kurzen Begutachtungsfrist zum vorliegen­

den Entwurf wird der Einfachheit halber auf die Stellung­

nahme Tirols zum Entwurf einer �ovelle zum ASVG verwie­

sen. Hinsichtlich der Bestimmungen, die mit den Vorschrif­

ten im ASVG korrespondieren, wird auf die Ausführungen 

in der Stellungnahme Tirols zu den betreffenden Bestimmun­

gen in der 48. ASVG-Novelle verwiesen. 
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B. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen: 

Zu Art. I: 

Zu Z. 12: 

Hinsichtlich des Bestehens der Regelung im § 10 Abs. 1 

Z. 3 und im § 83 Abs. 8 GSVG könnte es doch zu Problemen 

kommen. Es wird daher angeregt, die Bestimmungen ent­

sprechend den Ausführungen in den Erläuterungen zu § 83 

Abs. 8 zu ergänzen, damit jeder Zweifel an einer doppel­

ten Anwendung der genannten gesetzlichen Bestimmungen 

durch eine unklare Regelung in der Satzung verhindert 

wird. 

Zu Z. 21: 

Hinsichtlich dieser Bestimmungen wird auf die Ausführun­

gen zu den korrespondierenden Regelungen im Entwurf einer 

1 4. Novelle. zum B SVG verwiesen. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem 

der Parlamentsdirektion zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Landesamtsdirektor 
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Abschriftlich 

An alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindun��lJe der Bundesländer 
beim Amt der Niederösterr. desregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausf. 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

Für die Landesregierung: 

F.d.R.d.A�� . ....,.,"". 
, �// I'1/,,/, � 

Dr. G s t r  e i n  

Landesamtsdirektor 
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